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Einladung zur Gemeinderatssitzung  
 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats werden zu einer öffentlichen Sitzung eingeladen auf 
 

Dienstag, den 18. Mai 2021,  
um 18.30 Uhr in der Schlosswaldhalle, Stiegelmattstr. 4 

 
Zur Beratung kommen folgende Punkte:  
 
 
1. Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten  

(Dauer: 15 Minuten, max. 2 Themen à 2 Minuten pro Person) 

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 

3. Anschluss der öffentlichen Wasserversorgung an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ 
Hier: Info zum Sachstand bzgl. des Planfeststellungsverfahrens für den Bau einer Trink-
wassertransportleitung von Steinach nach Offenburg 

4. Bebauungsplanverfahren Baugebiet „Am Bettacker III“ 
Hier: Vorstellung des Energiekonzeptes  

5. Stellungnahme zu Bauanträgen: 
a) Errichtung einer Garage mit überdachtem Freisitz und Erstellung eines Carports,  

Lindenstraße 44 
b) Abbruch der bestehenden Doppelgaragen und Neubau einer Garage mit Lager,  

Bergwerkstraße 6 
c) Teilabbruch sowie Umbau, Erweiterung und Modernisierung eines Wohnhauses, 

Dorfstraße 18 
d) Abbruch und Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport, Burgstallweg 8 
e) Nutzungsänderung einer ehemaligen Gastwirtschaft in Wohnungen, Dorfstraße 2 
f) Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses, Schillerstraße 5 
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6. Antrag des Motorsportclub Berghaupten (MSC) auf Verlängerung des Pachtvertrags für 
die Speedwaybahn und Festlegung der Anzahl der Nutzungstage 

7. Annahme von Spenden 

8. Mitteilungen der Verwaltung 

 
 
Bitte unbedingt beachten: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie findet die Sitzung 
erneut in der Schlosswaldhalle statt, um sämtliche Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnah-
men wie z.B. das Abstandsgebot erfüllen zu können. Alle Teilnehmer inkl. Mitglieder des Ge-
meinderats, Beschäftigte der Verwaltung, Gastredner, Zuhörer etc. sind dazu verpflichtet, wäh-
rend des gesamten Aufenthalts in der Halle eine FFP2-Maske oder vergleichbar zu tragen, 
die bei Bedarf im Einzelfall vom Veranstalter in begrenzter Anzahl gestellt wird.  
Achtung: Medizinische Masken (OP) oder Alltagsmasken aus Stoff sind nicht ausreichend!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
    (Clever) 
Bürgermeister 
 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
815.18 / Herr Hertle 

 

Anschluss der öffentlichen Wasserversorgung  
an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ 
Hier: Info zum Sachstand bzgl. des Planfeststellungsverfahrens für den Bau ei-
ner Trinkwassertransportleitung von Steinach nach Offenburg 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 21.09.2020 unter TOP 16 über das 
Vorhaben informiert, mit Hilfe eines Anschlusses an die “Kleine Kinzig“ ein zweites 
Standbein für die sichere und dauerhafte Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser 
zu erreichen. Damals wurde mitgeteilt, dass das Regierungspräsidium Freiburg den 
Förderantrag der Gemeinde bezüglich eines Anschlusses an die Transportleitung in 
Form einer Verbindungsleitung überraschend abgelehnt hat mit der Begründung, dass 
die für die Umsetzung der Gesamtmaßnahem notwendigen Rechtsverfahren und 
sonstigen Verfahren noch nicht abgeschlossen seien. Der Antrag wurde inzwischen 
erneut gestellt.  
Eine Nachfrage bei der Offenburger Wasserversorgung (OWV) hatte damals ergeben, 
dass auch der Förderantrag für die Gesamtmaßnahme abgelehnt wurde, weil das 
Planfeststellungsverfahren (PFV) für die Verlängerung der Trinkwassertransportlei-
tung von Steinach bis Offenburg ins „Stocken“ geraten ist. Im Rahmen des nun fortge-
führten PFV wird der Projektleiter der bnNETZE GmbH, Daniel Orth, in einem ca. 20-
minütigen Vortrag das Gesamtprojekt in der Sitzung vorstellen. Damit soll es der Öf-
fentlichkeit ermöglicht werden, sich noch vor der Offenlage der Pläne über das Vorha-
ben zu informieren.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 









Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 / Herr Clever 

 

Bebauungsplanverfahren Baugebiet „Am Bettacker III“ 
Hier: Vorstellung des Energiekonzeptes 

 

Sachverhalt und Begründung:  
 
Der Gemeinderat hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 2. Juni 2020 die Erstellung 
eines Konzepts über die Energieversorgung des Neubaugebiets „Am Bettacker III“ 
durch die badenova AG & Co. KG beschlossen.  
 
Herr Dr. Diplom-Geologe Marc Krecher Master of Science Energiemanagement wird 
die Ergebnisse entlang der beigefügten Präsentation ausführlich darstellen und für 
Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Auf dieser Grundlage soll darüber entschieden werden, auf welche Weise die Ener-
gieversorgung im Baugebiet gesichert wird. 
 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Wird nach Beratung formuliert. 
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung 
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 





Energiekonzept für das Neubaugebiet 
„Am Bettacker III“ in Berghaupten

Marc Krecher

NM-IIP-VE



Für die Energiebedarfsberechnungen wurden vier Gebäudetypen charakterisiert: A DHH  B EFH  C MFH

C

B

A

Anforderung:

26 Wohngebäude mit 31 Wohnungen für ca. 93 
Bewohner
1 MFH mit 6 WE
17 EFH mit je 1 WE
8 DHH mit je 1 WE

Zweigeschossige Bauten mit Dachgeschoss und 
Unterkellerung

Gemeinde Berghaupten
Neubaugebiet Am Bettacker

Für das Energiekonzept sind keine expliziten 
Vorgaben gemacht worden. Es gibt keine 
Vorstudie. 
Auf die Berechnung einer 
Nahwärmeversorgung wird verzichtet.

1bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021

Planungs- und Berechnungsgrundlagen: Entwurfsplan



Planungs- und Berechnungsgrundlagen: Maße

Bauparameter und Energiebedarfsrechnungen 
werden mit einer Energieberater-Software von der 
Firma Hottgenroth nach DIN 18599 durchgeführt.

Der dabei angewendete Darstellungs- und 
Berechnungsmodus erlaubt keine 
Detailkonstruktionen der Gebäude. 

Das Dachgeschoss gilt als Vollgeschoss. Der Keller ist 
nicht beheizt.

Insgesamt sind die daraus resultierenden 
Energiebedarfswerte im Rahmen eines Konzeptes 
grundsätzlich als Näherung zu betrachten. Je nach 
Bauausführungen, Anlagenwirkungsgraden und der 
Wahl der Anlagentechniken verschiedener Anbieter 
kommt es zu Abweichungen in den Zahlenwerten.

Von größerer Bedeutung sind daher die Vergleiche 
zwischen den Varianten und den Baustandards.

Dimensionierung der Gebäude in „Energieberater 18599 3D Plus“ (Hottgenroth)

Gebäudetyp DHH EFH MFH

Anzahl Gebäude je Typ 8 17 1

Technik Gebäudeheizung mit Erneuerbaren Energieträgern

Gebäude-Breite (m) 8 10 14

Gebäude-Länge (m) 11 10 16

Grundfläche (m2) 88 100 224

Wohnfläche  (m2) 187,00 276,44 477,69

Netto-Grundfläche  (m2) 205,32 304,08 525,46

Nutzfläche (m2) 224,00 332 573,00

Vollgeschosse 2-3 2-3 2-3

Attika 0 0 0

Keller beheizt nein nein nein

Fenster N (m2) Standard Standard Standard

Fenster S Standard Standard Standard

Fenster W Standard Standard Standard

Fenster E Standard Standard Standard

2bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Planungs- und Berechnungsgrundlagen: Gebäudeklassen

Baustandard nach Bestimmungen des BEG-WG, auf Grundlage eines entsprechenden Referenzgebäudes 

nach ehemaliger Energie-Einsparverordnung (EnEV)

QP = Primärenergiebedarf relativ zum Referenzgebäude
H‘T = Transmissionswärmeverluste
EnEV 2016 entspricht in Bezug auf QP dem EH 75
Pluspaket = PV-Anlage + Batteriespeicher

Die jeweiligen Zielwerte müssen mindestens erreicht werden. QP und H‘T können sich aber bis zu einem 
gewissen Grade ausgleichen.

EH und Freiburger Effizienzhaus 40 Plus 40 55 FEH 55

Anforderungen an 
Primärenergiebedarf in QP in % QP REF

40 40 55 55

Anforderungen an Wärmeverluste          
in H'T in % H'T REF

55 55 70 70

Zusätzliche Anforderungen
PV-Anlage, 

Batteriespeicher
Bei EE-Nachweis: 55 % des Wärmebedarfs durch EE 

gedeckt; oder NH-Nachweis

Zu- und Abluftanlage mit 
Wärmerückgewinnung bei η ≥ 
75% ; Vorgaben zu U-Werten

Ab 1.07.2021:
BAFA über nimmt die 
Fördermittelorganisation 
auf Basis des BEG

Seit 1.11.2020 gilt das 
GEG

3bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Planungs- und Berechnungsgrundlagen: Varianten

Varianten Anlagentechnik

1 Alle Gebäude mit Erdgas-Brennwertkessel und Solarthermie

2 Alle Gebäude mit Luft-Wasser Wärmepumpe

3 Alle Gebäude mit Holzpelletkessel

4 DHH und EFH mit Brennstoffzellen, MFH mit Erdgas-Brennwertkessel und Solarthermie

5 Alle Gebäude mit Sole/Wasser-Wärmepumpe

6 und 7 Klassische Mischversorgung: 

46 % Erdgas-Brennwertkessel mit TWW-Solarthermie

42 % Luft/Wasser-Wärmepumpe (V6) bzw. Erdwärmeheizung (V7)

12 % Holzpelletkessel

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden folgende Varianten genutzt:

4bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Planungs- und Berechnungsgrundlagen: Preise und Abgaben

Kalkulationszins: 2 %
Laufzeit: 20 Jahre
Strompreisanstieg: 3 %/a
Brennstoffpreisanstieg: 1,5 %/a

Die Kosten für Pufferspeicher, Trinkwarmwasserspeicher, Gebäude-Leitungsbau und sonstige Sekundärinstallationen 
basieren auf der Publikation BDEW Heizungskostenvergleich 2016. 

Kosten für die Wärmeversorgungsanlagen wurden aktuell aus diversen Internetquellen herausgesucht.

Energieträger Preisbrutto Einheit Quelle

Erdgas 0,060 €/kWh badenova-Tarif Erdgas24Online / Sept. 2020 inkl. 8,27 € Gpreis je Monat

Flüssiggas 0,064 €/kWh Bund der Energieverbraucher im Juli 2019

Heizöl 0,045 €/kWh Aktuelle Preise für 2020

Holz-Pellets 0,047 €/kWh Aktuelle Holzpelletpreise für Sept. 2020

Strom 0,309 €/kWh Durchschnittsstrompreis Verivox 2020

Strom WP 0,220 €/kWh bn-Wärmepumpen-Stromvertrag (kann je Kunde variieren!)

Einspeisevergütung PV bis 10 kWp 0,088 €/kWh

EEG-Daten für Sept. 2020
Einspeisevergütung PV bis 40 kWp 0,085 €/kWh

Einspeisevergütung PV bis 100 kWp 0,067 €/kWh

Einspeisevergütung KWK 0,108 €/kWh

8 ct KWK-Zuschlag + 2,026 ct Verkauf (KWK Index 02/2020) + 0,75 ct vermiedene Netzkosten; 

Eigenverbrauchsvergütung: 4 ct/kWh wird in den Berechnungen für BHKW und Brennstoffzelle 

berücksichtigt!!

EEG Umlage 0,06756 €/kWh EEG-Umlage für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Steuerrückerstattung 0,0055 €/kWh

Die gebäudeseitigen Anlagenkosten 
wurden der Studie BDEW Heizkosten-
vergleich 2016 entnommen. Einzelne 
Positionen wurden aktualisiert.

Wärmeverluste und andere 
anlagenspezifische Parameter 
orientieren sich an die entsprechenden 
DIN-Vorgaben.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
erfolgen nach VDI 2067.

5bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Energiepotenziale: Erdwärme

Untergrundbedingungen für die Nutzung von Erdwärme (inkl. Grundwasser)
laut Informationssystem Oberflächennahe Geothermie (ISONG) des Landes 
Baden-Württemberg

Das Wohngebiet liegt auf kristallinem 
Untergrund, außerhalb von Wasserschutz-
gebieten. Das Bohrrisiko ist eher gering 
anzusetzen, die Wärmeeffizienz des 
Untergrundes sehr hoch.

Das bedeutet, dass Erdwärmesonden betrieben 
werden dürfen. 

Grundwasser ist nicht vorhanden.

Es werden Wärmeversorgungsvarianten auf Basis 
von Erdwärmesonden berechnet.

6bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Energiepotenziale: Solare Energie

Stromerzeugungs-

potenzial
Einwohner

Strombedarf je 

Einwohner

Haushaltsstrom-

bedarf gesamt 

Heizanlagen-

strombedarf

Erzeugung PV 

(maximal)
Erzeugung FC Anteil an Bedarf

Einheiten [kWh/a]

Variante 1

93 1.135   105.600   

30.434   66.560     - 49 %

Variante 2 222.418   133.120   - 40 %

Variante 3 41.300   133.120  - 90 %

Variante 4 29.633   119.932  120.000   177 %

Variante 5 218.023       133.120   - 41 %

Variante 6 109.699   > 66.560   - 31 - 40 %

Variante 7 107.863 > 66.560 - 31 - 40 %

Mit der Variante 4 – Brennstoffzellen (FC) – kann zusammen mit PV weit mehr als der Gesamtstrombedarf im Neubau-Quartier 
jahresbilanziell abgedeckt werden.

7bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Energiewirtschaftsgesetz: Nachhaltigkeit als Zielvorstellung

+Preisgünstig 
+Verbraucherfreundlichkeit
+ Versorgungssicherheit

8bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Nutz-, End- und Primärenergie

Endenergie x Wirkungsgrad = 
Nutzenergie

Endenergie x PE-Faktor = 
Primärenergie

Primärenergie = 
fossile PE + Beschaffungs-PE

9bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Energiebedarfswerte im Vergleich 
(GEG; ohne PV)

Nutzenergie

Endenergie

Primärenergie

Die Nutzenergie ist überall die gleiche. Sie 
ist nur vom Gebäude abhängig.

In die Endenergie geht nur die Erzeugung 
mit fossilen Brennstoffen ein (Erdgas, 
Heizöl und Holz). Dies führt dazu, dass der 
Endenergiebedarf in Variante 3 außerge-
wöhnlich hoch erscheint. In allen anderen 
Varianten reduzieren Solarenergie und 
Umweltwärme die Bedarfswerte z.T. 
erheblich. Hinzu kommt ein geringerer 
Wirkungsgrad der Holzpelletanlagen.

Die Primärenergie ist stark vom Anteil an 
erneuerbaren Energien und vom Anlagen-
Strombedarf abhängig. Der Primärfaktor 
für KWK-Verdrängungsstrom beträgt 2,8.

Hinsichtlich des Primärenergiebedarfs schneiden Holzheizungen am besten 
ab. Danach folgen die Brennstoffzellen und Wärmepumpen.

Der Primärenergiebedarf für die Mischversorgung liegt zwischen dem der 
Wärmpumpen und der Erdgas-Brennwertheizung mit Solarthermie.

10bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Energiebedarfswerte im Vergleich 
(EH 55; ohne PV)

Nutzenergie

Endenergie

Primärenergie

Die Nutzenergie ist überall die gleiche. Sie 
ist nur vom Gebäude abhängig.

In die Endenergie geht nur die Erzeugung 
mit fossilen Brennstoffen ein (Erdgas, 
Heizöl und Holz). Dies führt dazu, dass der 
Endenergiebedarf in Variante 3 außerge-
wöhnlich hoch erscheint. In allen anderen 
Varianten reduzieren Solarenergie und 
Umweltwärme die Bedarfswerte z.T. 
erheblich. Hinzu kommt ein geringerer 
Wirkungsgrad der Holzpelletanlagen.

Die Primärenergie ist stark vom Anteil an 
erneuerbaren Energien und vom Anlagen-
Strombedarf abhängig. Der Primärfaktor 
für KWK-Verdrängungsstrom beträgt 2,8.

Bei Brennstoffzellen sinkt der Primärenergiebedarf aufgrund der Stromerzeugung im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb. Dieser 
Strom wird mit einem PE-Verdrängungsfaktor von 2,8 in Primärenergieeinsparung umgerechnet.

Der bessere Baustandard senkt den Nutzenergiebedarf für Heizung und Brauchwarmwasser um ca. 20 %.

11bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Vergleich der Investitionskosten 
(GEG; ohne PV)

*

Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

*

12bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Vergleich der Investitionskosten 
(GEG; mit PV)

Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

*Hier werden beispielhaft die Gebäude mit Wärmepumpensystemen mit PV-Anlagen bestückt. 
Dadurch steigen die Investitionen natürlich an.

13bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

*Die Investitionskosten steigen im EH 55-Baustandard bei gasbasierten Heizungen wegen des 
Einbaus von Zuluft- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung an. Ansonsten bleiben die 
Kosten der technischen Anlagen weitestgehend gleich.

Vergleich der Investitionskosten 
(Effizienzhaus 55; ohne PV)

14bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Wirtschaftlichkeit der Varianten 
(GEG; ohne PV)
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Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

In der Wirtschaftlichkeit 
unterscheiden sich die 
Mischversorgungen nur 
wenig von den 
Einzelbetrachtungen 
Erdgas-BW-ST und  
Wärmepumpen.

Die Luft-Wasser-
Wärmepumpe ist 
sicherlich die günstigste 
Lösung. Auch vor dem 
Hintergrund von CO2-
Bepreisungen ab 2021.

15bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021
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Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

Die PV-Anlagen der 
Varianten mit 
Wärmepumpen (V2, V5, 
V6 und V7) erhöhen die 
Jahreskosten nur 
unwesentlich 
(auf die Rauten achten!)

Wirtschaftlichkeit der Varianten 
(GEG; mit PV)

16bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021
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Aufgrund der Zu- und 
Abluftanlagen mit WRG 
gehen die 
Wirtschaftlichkeiten nun 
deutlicher auseinander:
Rein erdgasbasierte 
Lösungen sind jetzt 
deutlich teurer. Selbst 
Holzpelletanlagen sind 
dann günstiger, ähnlich 
wie die Mischversor-
gungslösungen.

Basis: Bruttokosten nach 
BDEW Heizkostenvergleich 
2016 mit aktualisierten Daten

Wirtschaftlichkeit der Varianten 
(Effizienzhaus 55; ohne PV)

17bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



CO2-Emissionen und Schadstoffimmissionen 
(GEG; ohne PV)

Emissionsfaktoren Quelle: Vorgaben GEG; Emissionsbilanz erneuerbarer Energien, Umweltbundesamt 2018 / Vorgaben Blauer Engel

in g/kWh CO2 SO2 Staub NOx CO
-

Erdgas 240 0,136 0,006 0,179 0,136

Holz-Pellets 20 0,352 0,031 0,150 0,090

Strom 560 0,224 0,011 0,408 0,184

18bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



CO2-Emissionen und Schadstoffimmissionen 
(GEG; mit PV)

Emissionsfaktoren Quelle: Vorgaben GEG; Emissionsbilanz erneuerbarer Energien, Umweltbundesamt 2018 / Vorgaben Blauer Engel

in g/kWh CO2 SO2 Staub NOx CO
-

Erdgas 240 0,136 0,006 0,179 0,136

Holz-Pellets 20 0,352 0,031 0,150 0,090

Strom 560 0,224 0,011 0,408 0,184

19bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Baustandard vs. Energieeinsparungen

Zunahme der Bauwerkskosten zwischen 
EnEV/GEG und EH55:  + 7,1 %

20bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



- €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Jahreskostenvergleich nach Baustandard 
inkl. Baukonstruktionsmehrkosten für EH55

GEG EH 55

Gesamtkostenbetrachtung unter Einbeziehung der Baukosten

Die Investitionskosten für die Energieversorgung bei 
unterschiedlichen Baustandards unterscheiden sich bei den 
meisten Varianten nicht. Dies liegt daran, dass die Reduzierung 
der Heizlast meistens nicht dazu führt, dass ein kleinerer Kessel 
eingebaut wird. Vielmehr arbeiten die Heizkessel modulierend 
zwischen zwei Leistungswerten, die für beide Baustandards 
genutzt werden. Auch alle anderen Anlagenkosten 
(Abluftanlagen, Trinkwarmwasseranlagen, Pufferspeicher etc.) 
bleiben die Gleichen.
Unterschiede treten bei der Variante 1 und 7 auf, da hier 
Erdgasbrennwertkessel genutzt werden. Die Vorgaben der KfW-
Bank bedingen dann den Einbau einer zentralen Zu- und 
Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG). Dies treibt die 
Kosten und den Energiebedarf in die Höhe, ohne ausreichende 
Kompensation durch die Energieeinsparung. Vor allem steigen 
auch die Baukosten erheblich, da ein hoher Dämmstandard 
erreicht werden muss. 

Die Baukosten steigen durch den EH 55 Baustandard um ca. 175 
€/m2

Brutto Wohnfläche (basierend auf Angaben nach ARGE e.V. 
2019). Dies ergibt Bau-Mehrkosten von zusammen ca. 1.166.000 
€. Den Baumehrkosten stehen bei Variante 2 
Kosteneinsparungen von ca. 161.000 € (20 a, dynamisch 
gerechnet) gegenüber.

Allerdings gibt es in der Literatur keinen Konsens bezüglich der 
tatsächlichen Bau-Mehrkosten je Baustandard. Auch innerhalb 
eines Baustandards können die Kosten stark schwanken.

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Energietechnik-Investvergleich zwischen 
Baustandards (ohne Baumehrkosten)

GEG EH 55
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Die durch den besseren Baustandard zu erreichenden Einsparungen an CO2-
Emissionen stehen nicht immer im Verhältnis zu den Bauwerksmehrkosten, 
wenn Daten der ARGE e.V. angesetzt werden*:

Bauwerks-Mehrkosten gesamt: 1.166.000 €brutto

Abschreibung über 50 Jahre: 21.430 €/Jahr
Jahreskosten-Einsparung bei V2: ca. 161.000 € über 20 Jahre hinweg

Differenz: + 13.382 €/a bei einer CO2-Einsparung von ca. 12,7 t/a = 1.054 €/tCO2

*Die Meinungen hinsichtlich der Bauwerksmehrkosten gehen auseinander.  ARGE e.V. bietet 
allerdings sehr ausführliche Berechnungen und Daten zu dieser Frage. Siehe Folien 41 ff.

Variante V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Einheit

GEG 116.609   92.996   35.011   106.662   86.193   86.192   83.413   
kg/Jahr

EH 55 105.753   80.296   33.180   86.249   76.268   75.633   73.980   

Differenz 10.856   12.700   1.830   20.413   9.925   10.559   9.433   kg/Jahr 

Einsparung 9% 14% 5% 19% 12% 12% 11%

Je Person 0,12 0,14 0,02 0,22 0,11 0,11 0,10 t/Person und Jahr 

Durchschnitt je 

Person
7,90   

t/EW in 

Deutschland 

Einsparung an CO2-Emissionen durch Baustandardverbesserung
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Einsparung an CO2-Emissionen durch Nutzung von PV

Anmerkungen:

In folgender Tabelle sind Emissionsberechnungen auf Grundlage des GEG-Baustandards dargestellt, die die maximal möglichen CO2-Einsparpotenziale unter 
Beachtung auch des Haushaltsstromes aufzeigen. Ein besserer Baustandard nach EH 55 reduziert die Gesamt-Emissionen nur marginal, da der 
Haushaltsstrombedarf dadurch nicht betroffen ist, gleichzeitig aber den größten Stromverbrauch ausmacht.

Beim EH 55 Baustandard reduzieren sich die Emissionen je Einwohner 
lediglich um ca. 0,1-0,2 t CO2/Jahr. Mit PV-Anlagen um bis zu 0,9 t/Jahr. 

*Emissionsfaktor für PV-Verdrängungsstrom: 633 g/kWh statt 560 g/kWh (letzterer nach GEG 1.11.2020)

Stromerzeugungspotenzial
CO2 

Wärmeversorgung

CO2 

Haushaltsstrom
Gesamt-CO2

Einsparung durch 

PV bei normalem 

Strom-

Emissionsfaktor

Einsparung durch 

PV mit 

Verdrängungsstro

m*

Mindest-Rest-CO2-

Emissionen bei 93 

Einwohnern

Anmerkungen

Einheiten t CO2/Bewohner

Variante 1 116.609 222.209
                                 

-     

                                 

-     
                     2,4   Dachflächen für Solarthermie

Variante 2 92.996 198.596 71.485 84.265                      1,2   Hoher Anteil an Luft/Wasser-WP-Strom

Variante 3 35.011 140.611 71.485 84.265                      0,6   Variante mit den geringsten Emissionen

Variante 4 106.662 212.262 71.485 84.265                      1,4   Auch FC-Strom berücksichtigt

Variante 5 86.193 191.793 71.485 84.265                      1,2   Hoher Anteil an Erdwärme-WP-Strom

Variante 6 86.192 191.792 35.743 42.132                      1,6   Pauschal: Hälfte der Dächer ohne PV

Variante 7 83.413 189.013 35.743 42.132                      1,6   Pauschal: Hälfte der Dächer ohne PV

105.600

[kg/a]
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EH 55 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Einheit

Wärmepreis 13,93   35,37   8,42   2,44   29,73   16,01   15,80   
ct/kWh

Gesamtpreis 48,34   36,35   42,40   50,47   42,24   42,02   45,11   

GEG V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Einheit

Wärmepreis 11,11   16,22   13,17   4,58   12,66   13,42   12,88   
ct/kWh

Gesamtpreis 30,36   30,89   34,97   41,13   35,16   31,09   34,03   

Variantenvergleich auf Basis von Preisen

Der Wärmepreis entspricht den 
Kosten je kWh benötigter 
Endenergie, inkl. elektrischer 
Hilfsenergie und Einnahmen 
durch Stromerzeugung (FC).

Bei Variante 4 – Brennstoffzellen 
– reduziert die Stromproduktion 
den Wärmepreis erheblich, 
während die Gesamtkosten sehr 
hoch sind.

Der Gesamtpreis entspricht den 
gesamten Jahreskosten je kWh 
benötigter Nutzenergie und 
Hilfsenergie. Darin sind alle 
technischen Komponenten der 
Energieversorgung enthalten, 
inklusive z.B. Lüftungs-anlagen 
und Trinkwarmwasser-bereitung.

Beim EH55 Baustandard sind die spezifischen Preise höher als beim GEG Baustandard. Dies scheint paradox, 
liegt aber daran, dass die benötigte Nutzwärme gegenüber den Anlagenkosten sehr viel geringer ist. Die 
absoluten Kosten sind hingegen deutlich niedriger als beim GEG-Baustandard, da insgesamt weniger Energie 
benötigt wird.

Bruttopreise ohne Baukonstruktionskosten

Wärmepreise und Gesamtpreise

24bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Fazit: Nachhaltigkeit der Gebäude-Energieversorgung

1. GEG oder besserer Standard frei wählbar

2a. Mischvariante 6 (Keine Vorgabe) + PV:

Ökologisch
Wirtschaftlich
Verbraucherfreundlich
Sozial

2b. Variante 2 Luft-Wasser-WP als Vorgabe + PV:

Ökologisch
Wirtschaftlich
Verbraucherfreundlich

3. PV-Anlage: Zwang oder Anreiz?
Anreiz umlegen auf Grundstückspreise?

25bnNetze GmbHFreiburg, 18. Mai 2021



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 a) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Linden-
straße 44 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Errichtung einer Garage mit überdachtem Freisitz und Erstellung eines 
Carports, Lindenstraße 44 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Hinten dem Wohnhaus befindet sich ein Schopf und ein Hühnerstall. Diese 
beiden Gebäude sollen durch eine Garage mit einem überdachten Freisitz sowie eines 
Carports ersetzt werden.   
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken.   
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 b) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Berg-
werkstraße 6 / Frau Lien-
hard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Abbruch der bestehenden Doppelgaragen und Neubau einer Garage mit 
Lager, Bergwerkstraße 6 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB (Umgebungsbe-
bauung) zu beurteilen. Die Bauherrin beantragt den Abbruch der vorhandenen Dop-
pelgarage sowie den Neubau einer Garage mit Lager, welche sich auch geringfügig 
über die beiden hinterliegenden landwirtschaftlichen Grundstücke erstreckt. Diese sind 
ebenfalls im Besitz der Antragstellerin. Für den gleichen Standort hat die Antragstelle-
rin bereits eine Baugenehmigung zum Neubau einer Werkstatt vom 11.02.2020. Die 
Antragstellerin verzichtet auf diese Baugenehmigung und beantragt den Neubau einer 
Garage mit Lager. Die gewerblichen Tätigkeiten sollen dort nicht mehr ausgeübt wer-
den. Eine schriftliche Bestätigung hierüber liegt den Bauantragsunterlagen bei und 
kann bei Bedarf bei der Verwaltung eingesehen werden.  
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 c) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Dorfstraße 
18 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Teilabbruch sowie Umbau, Erweiterung und Modernisierung eines Wohn-
hauses, Dorfstraße 18 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Die Antragstellerin beantragt einen Teilabbruch sowie den Umbau, die Erwei-
terung und Modernisierung eines Wohnhauses. Die Abstandsflächen werden einge-
halten.  
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken.   
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 

















Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 d) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Burgstall-
weg 8 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Abbruch und Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport, Burg-
stallweg 8 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Die Antragsteller beantragen den Abbruch und den Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Carport. Im vergangenen Jahr wurde bereits der Umbau und die Sa-
nierung des Wohnhauses mit 2 Wohnungen genehmigt.  
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken.   
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 e) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Dorfstraße 
2 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Nutzungsänderung einer ehemaligen Gastwirtschaft in Wohnungen, Dorf-
straße 2 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Die Antragsteller beantragen die Nutzungsänderung einer ehemaligen Gast-
wirtschaft in Wohnungen, Dorfstraße 2. Das Bauvorhaben wurde bereits ausgeführt 
und soll nachträglich genehmigt werden. Bereits schon seit 30.10.2020 liegen der Ver-
waltung Nutzungsänderungspläne vor, welche aber erst Ende März 2021 komplett wa-
ren.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 









Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 f) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Schiller-
straße 5/ Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses, Schillerstraße 5 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Schloss-
bünd I, 3. Änderung. Die Antragstellerin beantragt den Umbau und die Erweiterung 
des Wohnhauses. Das Bauvorhaben wurde bereits bei der Änderung des Bebauungs-
planes Schlossbünd I behandelt. Für das Wohnhaus liegt eine Genehmigung für 4 
Wohnungen vor (1 Wohnung als Ausnahmegenehmigung). In der Wohnflächenbe-
rechnung sind 4 Wohnungen ausgewiesen. Die vorhandene 5. Wohnung muss zurück-
gebaut werden.   
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung unter dem Vorbehalt des Rück-
baus einer Wohnung zugestimmt.   
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 

















Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
552.2, Pachtakte Flst-Nr. 
547 / Herr Hertle 

 

Antrag des Motorsportclub Berghaupten (MSC) auf Verlängerung des Pachtver-
trags für die Speedwaybahn und Festlegung der Anzahl der Nutzungstage 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der 1. Vorsitzende des MSC, Michael Wurmseher, hat mit E-Mail vom 05.04.2021 ei-
nen „Antrag über die Nutzungstage der Rennanlage am Berghauptener Waldsee“ ge-
stellt, der den Sitzungsunterlagen angeschlossen ist. Darin werden insgesamt vier Nut-
zungstage genannt: 1 x Grasbahn und 2 x Speedway plus 1 Tag mit variabler Nut-
zungsmöglichkeit.  
 
Was die Nutzung der Allmendwiesen am Waldsee durch den MSC angeht, gibt es 
mehrere Regelungen. Zum einen existiert ein Nutzungsvertrag aus dem Jahr 1980, 
der die Nutzung des Gesamtgeländes für die seit 1969 stattfindenden Grasbahnren-
nen regelt. Die ursprüngliche Vertragsdauer war 15 Jahre mit jeweiliger Verlängerung 
um weitere 5 Jahre, falls keine Kündigung erfolgt. Dieser Vertrag beschränkt die Ab-
haltung von Rennen auf der Grasbahn auf drei pro Jahr und gilt bis heute.  
 
Zum anderen wurde 2004 anlässlich des Baus der Sand- bzw. Speedwaybahn mit 
dem Verein ein entsprechender Pachtvertrag über eine Teilfläche des Grundstücks 
Flst-Nr. 547 abgeschlossen. Pachtdauer: 1.4.2004 bis 31.12.2019. Über eine eventu-
elle Verlängerung sollte laut Vertrag bereits ein Jahr vor Ablauf, also 2018 im Gemein-
derat beraten werden. Da der Verein bislang noch keinen entsprechenden Antrag ge-
stellt hat, ist dies bislang nicht geschehen ist. Laut der Nutzungsvereinbarung inner-
halb des Pachtvertrags dürfen auf der Sandbahn „max. zwei Veranstaltungen pro Jahr 
durchgeführt werden, wobei die Frühjahrsveranstaltung vor Ostern (Speedstart) nur 
eine Jugendveranstaltung sein darf. Die zweite Veranstaltung kann nur im Zusammen-
hang mit dem Rennwochenende auf der bestehenden Langbahn durchgeführt wer-
den.“ Grundlage für diese Regelung war der Beschlusses des GR vom 24.11.2003. 
Die Baugenehmigung vom 24.02.2003 besagt, dass die Sandbahn an max. vier Tagen 
pro Jahr für den Motorsport benutzt werden darf (siehe Ziffer 6 der Nebenbestimmun-
gen, Auflagen, Hinweise).  
 
Beide genannten Verträge sind den Sitzungsunterlagen angeschlossen.  
 
Der MSC möchte nun mit seinem Antrag über die bislang vom GR festgelegte Anzahl 
an Nutzungstagen auf der Sandbahn hinausgehen bzw. sich einen zusätzlichen, drit-
ten Nutzungstag zumindest offen halten, um je nach Bedarf die Gras- oder die Sand-
bahn nutzen zu können.  
 
Für die Nutzung der Sandbahn ist mit dem Verein ein neuer Pachtvertrag auf der 
Grundlage der bisherigen Regelungen abzuschließen und dabei wieder die Anzahl an 
Nutzungstagen festzulegen.  
 

 
  



 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des MSC auf weiterhin insgesamt max. vier 
Nutzungstage des Renngeländes (Grasbahn und Sandbahn) zu. Darin enthalten 
ist ein weiterer, optionaler Nutzungstag der Sandbahn.  
 
Die Verwaltung erhält den Auftrag, mit dem MSC einen entsprechenden Pacht-
vertrag auf der Grundlage der bisherigen Regelungen abzuschließen. Pacht-
dauer: 15 Jahre.  
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 



1

Ralf Hertle

Betreff: Antrag Gemeinderat - Nutzung Rennanlage Berghauptener Waldsee

Priorität: Hoch

Von: msc@miwucon.de <msc@miwucon.de>  

Gesendet: Montag, 5. April 2021 12:39 

An: Zentrale Einwohnermeldeamt <gemeinde@berghaupten.de> 

Cc: Ralf Hertle <ralf.hertle@berghaupten.de>; 'Stefan Diener' <stefan-diener@web.de> 

Betreff: Antrag Gemeinderat - Nutzung Rennanlage Berghauptener Waldsee 

 

Antrag an den Gemeinderat (für die nächste Sitzung 12.04.2021) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

auf diesem Wege würde ich gerne im Namen des MSC Berghaupten folgenden Antrag an den Gemeinderat stellen.  

 

Antrag über Nutzungstage der Rennanlage am Berghauptener Waldsee 

 

Folgende Nutzungstage möchte ich gerne im Namen des MSC Berghaupten beantragen: 

- Gesamtnutzungstage 4 Tage pro Jahr (wie bisher) 

o 1x Nutzungstag Grasbahn (Hauptrennen August/September) 

o 1x Nutzungstag Speedwaybahn (Hauptrennen August/September) 

o 1x Nutzungstag Speedwaybahn (Speedstart im Frühjahr) 

o 1x Nutzungstag variabel Speedwaybahn oder Grasbahn (je nach Bedarf - 

Prädikate/Training/Clubtraining) 

 

Den Antrag würde ich gerne wie bisher für die nächsten 10 Jahre stellen. Wie auch beim letzten Antrag erfolgt. 

 

Bei Rückfragen oder weiteren benötigten Unterlagen können sie mich gerne jederzeit kontaktieren.  

Eine kurze Rückmeldung darüber, dass die Anfrage auf der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt wird, wäre 

super.  

 

Im Voraus vielen Dank 

 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

 

Michael Wurmseher 
1.Vorstand MSC Berghaupten 

Lindenstrasse 2, 77791 Berghaupten 

Email: msc@miwucon.de 

Homepage: www.msc-berghaupten.de 

Mobil:  +49 176 62097721 

 

 
 

 

































Maßstab: 1:2.500

Bearbeiter: Hertle, Ralf

Datum: 06.05.2021

Gemeinde Berghaupten

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch





Gemeinde Berghaupten 
Tischvorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
18. Mail 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 7 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
960.041 / Frau Wacker 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung hat der Gemeinderat die Annahme von Spenden 
an die Gemeinde zu beschließen. 
 
Folgende Sachspende ist bei der Gemeinde Berghaupten eingegangen: 
 
Die Firma Benz Feinwerktechnik hat eine Sachspende über 12 Hygiene-Schutzwände 
für Tische in Höhe von 235,62 € inkl. MwSt. für die Grundschule Berghaupten zur Be-
kämpfung von übertragbaren Krankheiten (Corona-Virus) gespendet. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Annahme der Spende wird zugestimmt. 
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind: 
Gem. § 18 GO abgetreten: 

Grund: 
 

 
 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
18. Mai 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 8 a) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
815.5 / Herr Vogt 

 
Mitteilung der Verwaltung 
Hier: Überwachung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Landratsamt, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, hat die öffentliche Was-
serversorgung im Rahmen der regelmäßigen Wasserschau überprüft. Die Prüfung 
fand am 21.04.2021 statt. Die zusammenfassende Feststellung lautet: „Die Wasser-
versorgung der Gemeinde Berghaupten befindet sich in einem sehr gepflegten und gut 
gewarteten Zustand“. Dies ist vor allem der Verdienst von Wassermeister Jürgen Li-
enhard. Der komplette Prüfbericht ist den Sitzungsunterlagen angeschlossen.  
 
Zu den Mängeln im Prüfbericht haben wir dem LRA folgendes mitgeteilt:  
 
a) Die zusammenfassende Abschlussbeurteilung der Ergebnisse der Jahresdurch-

schnittswerte zu den 4 Quartalsproben 2019 auf radioaktive Stoffe wurden von der 
Fa. SchwarzwaldWASSER Labor GmbH am 25.10.2019 erstellt und am gleichen 
Tag an das Gesundheitsamt Offenburg übermittelt. 
 

b) Der Maßnahmenplan wurde aktualisiert und dem LRA in digitaler Form am 
06.05.2021 zugesandt.  
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
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Gemeinde Berghaupten SchwarzwaldWASSER Labor GmbH

Rathausplatz 2 Moritzenmatten 21

77791 Berghaupten 77815 Bühl

Tel 07223 287872-0

Fax 07223 287872-25

Mail info@sww-labor.de

Zusammenfassung

Auftragsart: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe.

(Anlage 3a - TrinkwV)
25.10.2019

Bericht Version: 1

Entnahmestelle: Bauhof, Ortnetz Berghaupten 317009-ON-0001

Parameter Dimension Messwert Grenzwert Entnahmedatum Auftragsnummer Probenummer

Radon-222 (
222

Rn) Bq/l < 0,3 17.01.2018 1801/0246 180117/0089

Radon-222 (
222

Rn) Bq/l 0,3 24.04.2018 1804/0594 180424/0052

Radon-222 (
222

Rn) Bq/l 0,5 17.07.2018 1807/0526 180717/0095

Radon-222 (
222

Rn) Bq/l 0,3 16.10.2018 1810/0500 181016/0076

Mittelwert Radon-222 (
222

Rn) Bq/l 0,4 100

Beurteilung:

Berechnung der Richtdosis (Anlage 3a, Teil III, 2. c) bb) ) 

Parameter Dimension Messwert Grenzwert Entnahmedatum Auftragsnummer Probenummer

Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration Calpha-ges

(Screening-Verfahren)

Bq/l 0,013 17.01.2018 1801/0246 180117/0089

Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration Calpha-ges

(Screening-Verfahren)

Bq/l 0,030 24.04.2018 1804/0594 180424/0052

Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration Calpha-ges

(Screening-Verfahren)

Bq/l 0,058 17.07.2018 1807/0526 180717/0095

Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration Calpha-ges

(Screening-Verfahren)

Bq/l 0,026 16.10.2018 1810/0500 181016/0076

Mittelwert

Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration Calpha-ges

Bq/l 0,032 0,05

Beurteilung:

Alexandre Scheid (Laborleitung SWW-Labor)

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.

Kooperationslabor: KIT   Karlsruher Institut für Technologie, Hermann von Helmholtz Platz 1, 76344 Eggenstein Leopoldshafen.

Der Parameterwert für Radon-222 gilt als eingehalten (die gemessene Radon-Aktivitätskonzentration gemittelt über vier unterschiedliche Quartale ist nicht 

überschritten).

Der Parameterwert für die Richtdosis gilt als eingehalten, da die Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration gleich oder weniger als 0,05 Becquerel pro Liter beträgt.
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